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Arzneimittelverordnungen

Blutzuckerteststreifen werden sozial-
rechtlich als Arzneimittel angesehen. 
Die Kosten fließen in die Berechnung 
der Arzneimittelausgaben und der 
Richtgrößenvolumina ein. Blutzuc-
kerteststreifen unterliegen allerdings 
nicht der Apothekenpflicht. Es kön-
nen neben Apotheken auch andere 
günstige Bezugswege von dem Versi-
cherten genutzt werden. Informatio-
nen hierzu erhalten Sie bei den Kran-
kenkassen.

Zu einer wirtschaftlichen Verordnungs-
weise gehören neben den Kosten auch 
die Verordnungsmengen.
Blutzuckerteststreifen können verordnet 
werden, sofern die Kontrolle durch den 
Patienten medizinisch indiziert ist. Die 
selbstständig durchgeführte Bestim-

mung des Blutzuckers dient dem Dia-
betiker zur Kontrolle der aktuellen 
Stoffwechsellage und zur Dosierung 
des Insulins.Die Häufigkeit der Mes-
sungen hängt von der jeweiligen Thera-
pie ab.

 Intensivierte Insulintherapie

Bei der intensivierten Insulintherapie 
und der Pumpentherapie dient die Be-
stimmung der Blutglukosewerte der 
bedarfsgerechten Insulingabe zu einer 
Mahlzeit und der Kontrolle der Stoff-
wechsellage.

 Konventionelle Therapie

Bei der konventionellen Therapie folgt 
aus der Bestimmung des Blutglukose-

wertes keine sofortige Anpassung der 
Therapie. Entsprechend braucht dieser 
Diabetiker bei guter Einstellung seinen 
Blutglukosewert nur gelegentlich oder 
in außergewöhnlichen Situationen zu 
kontrollieren.

 Therapie eines nicht-insulin-
 pflichtigen Typ-2-Diabetiker

Bei der Therapie eines nicht-insulin-
pflichtigen Typ-2-Diabetikers mit 
Tabletten ist eine Messung des Blut-
glukosespiegels in der Regel nicht er-
forderlich. 

 Patienten sollten ihre Werte 
 dokumentieren

Die Werte sollten von dem Patienten in 
einem Tagebuch dokumentiert werden, 
um den Erfolg der Behandlung kontrol-
lieren zu können. Bei jedem Patienten 
ist anhand seiner individuellen Blutzuc-
kerwerte die Häufigkeit der Messungen 
zu besprechen.

Bei der Verordnung von Blutzuckertest-
streifen ist auch zu bedenken, dass er-
fahrene Langzeitpatienten mit gelegent-
lichen Messungen auskommen können. 

Als Orientierungshilfe zur Verordnung 
einer adäquaten Menge geben wir Ih-
nen nebenstehend eine Empfehlung zur 
Kenntnis, die vom Berufsverband der 
Allgemeinmediziner und den diabetolo-
gischen Schwerpunktpraxen in Sach-
sen-Anhalt sowie dem Landesverband 
Sachsen-Anhalt des Deutschen Diabeti-
ker Bundes gemeinsam erstellt wurde. 

Diese Therapieempfehlungen zur Ver-
ordnung von Blutzuckerteststreifen bei 
Diabetikern sind unabhängig von der 
Teilnahme an einem Disease-Manage-
ment-Programm (DMP).    
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Wieviel Blutzucker-Teststreifen                     
kann ich verordnen?
Diabetestyp und Behandlungsform Anzahl der BZ-Teststreifen

Typ 1 und Typ 2 mit intensivierter Insulintherapie 
und mit Insulinpumpentherapie

entsprechend dem Bedarf             
3-6 Teststreifen pro Tag 

BZ- und kostabhängige Insulindosisanpassung 
Gestationsdiabetes 

entsprechend dem Bedarf             
3-6 Teststreifen pro Tag 

Typ 2 mit 2x Mischinsulin und 1x Normalinsulin BZ-
Korrektur mit Normalinsulin 

ca. 150 Teststreifen pro Quartal

Typ 2 mit 2x Mischinsulin oder Kombination mit 
Mischinsulin und oralen Antidiabetika

ca. 50 Teststreifen pro Quartal; 
einmal pro Woche Tagesprofil 
empfohlen 

Typ-2-Diabetiker mit oraler Therapie (i.d.R.) keine BZ-Messung 

Neu- und Ersteinstellung des Diabetes, 
Therapieumstellung auf orale Antidiabetika bzw. 
Insulin 

ca. 250 Teststreifen für ca.         
6 Wochen 

Sondersituationen: akute Erkrankungen, 
Cortisontherapie, Remissionsphase, Gewichtszu- 
bzw. -abnahme- u. a.

ca. 50 Teststreifen pro Quartal

Quelle: KV Sachsen-Anhalt

Wirtschaftlichkeit schließt neben den Kosten 
auch die Verordnungsmengen ein

Verordnungsfähigkeit von Blutzuckerteststreifen


